
Informationen und Erläuterungen zur 
Kindergartenanmeldung 2024/2025 
 
Liebe Eltern, 
 
In den Aichwalder Kindergärten steht Ihnen eine Vielzahl an Betreuungsangeboten für Ihre Kinder zur 
Verfügung. Mit einem Ganztagesangebot im Kindergarten Aichschieß und im Kinderhaus Schanbach 
wollen wir mit dazu beitragen, dass die Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Eltern mit Kindern im 
Kindergartenalter in Aichwald auch wirklich gut funktioniert. 
In der Kinderkrippe in der Schule Schanbach sind vier Gruppen für Kinder im Alter von 1-3 Jahren 
eingerichtet. Ebenso sind im Kindergarten Aichschieß zwei Krippengruppen eingerichtet. 
 
Zur Koordination und Steuerung der Neuanmeldungen oder auch Ummeldungen in den Kindergärten ist es 
erforderlich, einen „zentralen Anmeldezeitraum“ (ähnlich, wie bei der Schulanmeldung) festzulegen, in dem 
dann die Eltern ihre Kinder für das folgende Kindergartenjahr verbindlich anmelden müssen.  
 
Wenn Sie also Ihr Kind im Laufe des Kindergartenjahres 2024/2025 in einen der 
Gemeindekindergarten anmelden wollen, füllen Sie bitte das beiliegende Anmeldeformular aus und 
geben Sie dieses bis spätestens 31.03.2024 bei der Gemeindeverwaltung oder in den jeweiligen 
Kindergärten ab! 
Gleiches gilt für Ummeldungen für Kinder, die bereits im Kindergarten/Krippe sind und die eine 
geänderte Betreuungsform in Anspruch nehmen oder den Kindergarten wechseln wollen! 
 
Wichtig – bitte daran denken:  
Trotz dieses Anmeldeverfahrens ist es weiterhin erforderlich, dass Sie vor der Aufnahme des Kindes 
rechtzeitig Kontakt mit „ihrem Kindi“ aufnehmen und ihr Kind auch mal „reinschnuppern“ kann, bzw. die 
weiteren Aufnahmemodalitäten geregelt werden können. 
Setzen Sie sich deshalb bitte spätestens 2 Monate vor der beantragten Kindergartenaufnahme mit der 
Kindergartenleitung des für Sie in Frage kommenden Kindergartens in Verbindung! 
 
Nachfolgend wollen wir Ihnen einen kurzen Überblick über die verschiedenen 
Betreuungsmöglichkeiten und Anmeldevoraussetzungen geben: 
 
 

Betreuungsangebote/Betreuungszeiten 
 

Kindergartenart Öffnungszeiten 

Regelkindergarten  Täglich von 7:30 – 13:00 Uhr und an einem Nachmittag von 14:00 
– 16:30 Uhr.  

Verlängerte 
Vormittagsöffnungszeit (VÖ); 
Für Kinder über 3 Jahre 

Täglich von 7:00 – 14:00 Uhr (mit oder ohne Mittagessen buchbar 
– Mittagessen von Verfügbarkeit abhängig);  
 

Ganztagesbetreuung  
Für Kinder über 3 Jahre 
 

Mo.-Fr. von 7:00 – 16:30 Uhr (inkl. Mittagessen); 
Es können 3-5 Tage zum Betreuungsangebot VÖ zugebucht 
werden. 

Kinderkrippe 
Für Kinder von 1-3 Jahren 
 

Täglich von 7:00 – 12:00 Uhr (Mittagessen fakultativ) 
Täglich von 7:00 – 14:00 Uhr (inkl. Mittagessen) oder 
Mo.-Fr. von 7:00 – 16:30 Uhr (inkl. Mittagessen) / die 
Verlängerung bis 16:30 Uhr kann tageweise (3-5 Tage) zugebucht 
werden. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Welcher Kindergarten bietet was? 
 

Kindergarten Betreuungszeit 

Aichelberg Regelkindergarten  
Verlängerte Vormittagsöffnungszeit 
 

Kita „Rasselbande“ Aichschieß Regelkindergarten  
Verlängerte Vormittagsöffnungszeit 
Ganztagesbetreuung  
Kinderkrippe  
 

Kinderhaus „Farbenzauber“ 
Schanbach  

Regelkindergarten 
Verlängerte Vormittagsöffnungszeit 
Ganztagesbetreuung  
 

Krippe „Schatzinsel“ Schanbach Kinderkrippe 
 

Zusätzlich Betreuungsmöglichkeiten in sonstigen (nicht kommunalen) Einrichtungen: 
Neben den kommunalen Kindergärten bietet der Verein „Aichhörnchen Waldkindergarten“ Plätze im 
Waldkindergarten in Aichschieß an.  
 
Kontakt für Information und Anmeldung:  
„Aichhörnchen Waldkindergarten e.V.“, Krummhardter Str. 5/3, 73773 Aichwald  
Telefon: 015153904955 
www.aichhoernchen-waldkindergarten.de, info@aichhoernchen-waldkindergarten.de 
 
Weiterhin möchten wir auf das Angebot des Tageselternvereins Kreis Esslingen zur Kinderbetreuung 
durch Tageseltern verweisen. Gerade bei Bedarf an zusätzlichen (also über das Kindergarten- oder 
Krippenangebot hinausgehenden) Betreuungszeiten, kann hier eine flexible Betreuung angeboten werden. 
 
Kontakt für Information und Anmeldung: 
Tageselternverein Esslingen, Büro Martinstraße 8, 73728 Esslingen (0711/4692427-38) 
 
In welchem Kindergarten kann mein/unser Kind angemeldet werden? 
Grundsätzlich gilt, dass die Kinder in dem Kindergarten des jeweiligen Ortsteiles in dem die Familie wohnt, 
aufgenommen werden, sofern jeweils ausreichend Plätze zur Verfügung stehen. Für Angebote, die nur in 
bestimmten Kindergärten gemacht werden (z.B. Ganztageskindergarten in Aichschieß und Schanbach, 
Krippenplatz in Aichschieß und Schanbach) gilt dies nicht. Diese Angebote stehen natürlich Kindern aller 
Ortsteile offen.  
 
 
Aufnahme von Kindern unter 3 Jahre  
In der Kinderkrippe im Kindergarten Aichschieß und in der Krippe Schanbach können Kinder im Alter von 
1-3 Jahre betreut werden.  
In der Betreuungsform des Regelkindergartens können Kinder im Alter von 2 -3 Jahren aufgenommen 
werden, sofern keine Plätze in der Kinderkrippe oder in Altersgemischten Gruppen (sofern angeboten) zur 
Verfügung stehen und in den entsprechenden Regelkindergartengruppen ausreichend Betreuungsplätze 
zur Verfügung stehen. 
 
 
Was kostet welches Angebot? 
Die jeweiligen Gebühren sind in der „Kindergartenordnung der Gemeinde Aichwald“ festgesetzt. 
Nachfolgend ein Auszug aus der ab 01.02.2024 gültigen Fassung zu Ihrer Information: 
  
 
 
 
 
 

http://www.aichhoernchen-waldkindergarten.de/


§ 6  
Kindergartengebühren 

(1) Die Kindergartengebühren betragen monatlich je Kind im Regelkindergarten (täglich 7:30 – 13:00 Uhr 
und ein Nachmittag von 14:00 – 16:30 Uhr): 

 

Anzahl 
Kinder in 
der Familie 

Gebühr für 
Kinder über 3 
Jahre 

Gebühr für 
Kinder unter 3 
Jahre 

1 138,00 € 276,00 € 

2  107,00 € 214,00 € 

3   72,00 € 144,00 € 

4 und mehr   24,00 €   48,00 € 

 
(2) Die Kindergartengebühren betragen monatlich je Kind in der Verlängerten Vormittagsöffnungszeit 

ohne Mittagessen (täglich 7:00-14:00 Uhr) für Kinder über 3 Jahre:  
 

Anzahl Kinder in der Familie Gebühr  

1 172,50 €             

2 134,00 € 

3   90,00 € 

4 und mehr   30,00 € 

 
(3) Die Kindergartengebühren betragen monatlich je Kind in der Verlängerten Vormittagsöffnungszeit mit 

Mittagessen (täglich 7:00-14:00 Uhr) für Kinder über 3 Jahre:  
 

Anzahl Kinder in der Familie Gebühr  

1 247,50 €             

2 209,00 € 

3 165,00 € 

4 und mehr 105,00 € 

   
(4) Bei Inanspruchnahme des Ganztageskindergartens (kann zur Betreuungszeit der Verlängerten 

Vormittagsöffnungszeit hinzu gebucht werden) für Kinder über 3 Jahre (Mo.- Fr.  bis 16:30 Uhr inkl. 
Mittagessen) zusätzliche monatliche Gebühr je Kind zu den Gebühren nach Absatz 3: 
 

Anzahl 
Kinder in 
der Familie 

Gebühr 
für 5 
Tage 

Gebühr 
für 4 
Tage 

Gebühr 
für 3 
Tage 

1 91,50 €             73,00 € 55,00 €             

2 71,00 € 56,50 € 42,50 € 

3 48,00 € 38,00 € 28,50 € 

4 und mehr 16,00 € 13,00 €   9,50 € 

    

 
(5) Die Kindergartengebühren betragen monatlich je Kind in der Kinderkrippe und Altersgemischten 

Gruppe für Kinder von 1-3 Jahren: 

Anzahl Kinder in der Familie Gebühr (täglich 
von 7:00 – 12:00 
Uhr, ohne 
Mittagessen) 

Gebühr (täglich 
von 7:00 – 12:00 
Uhr, inkl. 
Mittagessen 

1 340,00 € 393,00 € 

2 252,50 € 305,50 € 

3 171,00 € 224,00 € 

4 und mehr   67,50 € 120,50 € 

 
 
 
 



(6) Die Kindergartengebühren betragen monatlich je Kind in der Kinderkrippe und Altersgemischten 
Gruppe für Kinder von 1-3 Jahren: 

Anzahl Kinder in der Familie Gebühr (täglich 
von 7:00 – 14:00 
Uhr, inkl. 
Mittagessen) 

1 502,00 € 

2 386,50 € 

3 278,50 € 

4 und mehr 142,00 € 

 
(7) Bei Inanspruchnahme der Ganztageskinderkrippe für Kinder von 1-3 Jahren (Mo – Fr. 16:30 Uhr inkl. 

Mittagessen) betragen die Kindergartengebühr monatlich je Kind:  
 

Anzahl 
Kinder in 
der Familie 

Gebühr 
für 5 
Tage 

Gebühr für 
4 Tage 

Gebühr 
für 3 
Tage 

1 634,50 € 608,00 € 581,50 € 

2 485,00 € 465,00 € 445,50 € 

3 345,00 € 331,50 € 318,50 € 

4 und mehr 168,50 € 163,00 € 158,00 € 

 
Hinweis für Familien mit geringerem Einkommen: 
Sollte es dem Gebührenschuldner nicht möglich sein die Kindergartengebühren zu leisten, kann über das 
Sozialamt beim Landratsamt Esslingen die Gewährung eines Zuschusses zu den Betreuungsgebühren 
beantragt werden. Darüber hinaus kann für die Kosten des Mittagessens im Rahmen der Bildungs- und 
Teilhabeleistungen ein Zuschuss beantragt werden. 
 

Das „Anmeldeverfahren“ - und wie geht es weiter? 
Bitte geben Sie den beiliegenden Anmeldebogen komplett ausgefüllt in den Kindergärten oder bei der 
Gemeindeverwaltung im Rathaus in Schanbach bis spätestens 31.03.2024 ab. 
  
Sie werden dann von uns voraussichtlich im April eine Mitteilung über die Platzvergabe erhalten.  
 
Fragen oder Erläuterungsbedarf? 
Für Fragen zu den Angeboten, zum Anmeldeverfahren oder sonstigen Kindergartenangelegenheiten steht 
die Gemeindeverwaltung gerne zur Verfügung. Ihr Ansprechpartner in der Verwaltung ist:  
Herr Stefan Felchle, Telefon: 0711/36909-35, e-mail: Stefan.Felchle@aichwald.de 
 
Weiterhin können Sie sich jederzeit an die Leiter/Innen der Gemeindekindergärten wenden: 
 
 
 

 
Kindergarten Aichelberg         
Frau Sigel 
Tel. 0711/38997570            
mail: kindergarten.kleinbullerbue@aichwald.de 
 
 
Kinderhaus Schanbach „Farbenzauber“   
Herr Wilde 
Tel. 0711/31059860            
mail: kinderhaus.farbenzauber@aichwald.de 
 
 

 
Kindergarten Aichschieß     
Frau Wenger 
Tel. 0711/38997629            
mail: kindergarten.rasselbande@aichwald.de 
 
 
Kinderkrippe Schanbach „Schatzinsel“  
Frau Niestroj 
Tel. 0711/30065940 
mail: kinderkrippe.schatzinsel@aichwald.de 

 
 

 
Ihre Gemeindeverwaltung

mailto:kinderhaus.farbenzauber@aichwald.de
mailto:kindergarten.rasselbande@aichwald.de
mailto:kinderkrippe.schatzinsel@aichwald.de


Anmeldung/Ummeldung für das Kindergartenjahr 2024/2025 
(bitte bis 31.03.2024 im Rathaus Schanbach oder in den Kindergärten abgeben) 
 
Namen der Eltern______________________________________________________                                                                                                                 
 
Adresse______________________________       
 
Name des Kindes_____________________________________________________  
 
Geburtsdatum des Kindes______________________________________________  
 

Geschlecht des Kindes:  männlich  weiblich  divers 
  
Telefon:                                                        E-Mail:       
 
Anmeldung für den Kindergarten / Ummeldung für den Kindergarten 

 Aichelberg  
 „Rasselbande“ - Aichschieß 
 Kinderhaus „Farbenzauber“ - Schanbach 
 Krippe „Schatzinsel“ - Schanbach 

 
Bei Ummeldung – bisheriger Kindergarten_________________________________ 
 
Aufnahme in den Kindergarten ab dem Monat 

September 24   Oktober 24  November 24     Dezember 24 
Januar 25     Februar 25  März 25     April 25  
Mai 25  Juni 25         Juli 25   August 25 

 
Betreuungsart / Betreuungsumfang 

 Regelkindergarten  
 Verlängerte Vormittagsöffnungszeit    mit Essen (sofern Plätze verfügbar)  ohne Essen  
 Ganztageskindergarten (immer mit Essen)  
 Kinderkrippe täglich bis 12:00 Uhr  mit Essen /  ohne Essen 
 Kinderkrippe täglich bis 14:00 Uhr (immer mit Essen) 
 Kinderkrippe bis 16:30 Uhr (immer mit Essen) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Weitere Angaben, falls die Anmeldung im Ganztageskindergarten (bis 16:30 Uhr) oder der 
Ganztageskrippe (bis 16:30 Uhr) erfolgen soll: 
 
Ganztagesbetreuung (16:30 Uhr) / Krippe (16:30 Uhr)  
an  5 Tagen  4Tagen /  3 Tagen  
   
falls schon bekannt, bitte Wochentage unterstreichen:  
Mo, Di, Mi, Do, Fr.        
 
Angaben zur Berufstätigkeit der Eltern 
Vater  ja / nein  Vollzeit / Teilzeit (Stunden/Woche:_____) 
Mutter  ja / nein  Vollzeit / Teilzeit (Stunden/Woche:_____) 
 
Bei der Anmeldung für die Ganztagesbetreuung ist von den Erziehungsberechtigten jeweils 
ein Nachweis über den Beschäftigungsumfang hinsichtlich der Berufstätigkeit mit der 
Anmeldung/Ummeldung beizulegen. 
 
 
Die Erziehungsberechtigten erklären sich im Weiteren mit ihrer Unterschrift auch damit einverstanden, dass die 
Gemeinde Aichwald, vertreten durch Bürgermeister Andreas Jarolim, die im Rahmen von dieser Anmeldung benötigten 
personenbezogenen Daten der Erziehungsberechtigten, des  Kindes sowie Adress- und Kontaktdaten erhebt und zum 
Zweck des Antragsbearbeitung entsprechend verarbeitet. Eine Weitergabe an Dritte ist ausgeschlossen. Ein Widerruf 
dieser Einwilligung ist jederzeit möglich. Es gelten die allgemeinen Betroffenenrechte gemäß Artikel 12ff DSGVO. 

 
___________________________________________________________________ 
Datum / Unterschrift Erziehungsberechtigte 
 


